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Tagesordnung

0.  Begrüßung und Ergebnisbericht der letzten Sitzung am 16.08.2022 in Bedburg

1. Aktueller Austausch Europapolitik und Auswirkungen auf die Verbände
a. Ergebnisbericht zur neuen Kommunalabwasserrichtlinie

i. Bericht aus der ad-hoc Gruppe
ii. Positionen agw

b. Sachstand zur Novelle UQN-Richtlinie – fachliche Bewertung der neuen Stoffe und Auswirkungen auf den 
chemischen Zustand der Gewässer/Auswirkungen auf KA

c. Ergebnisbericht der Sondersitzung Water Reuse

2. Gemeinsamer Austausch 
a. 3. Bewirtschaftungsplan: Welche Folgen kann die neue UWWTD entfalten?
b. Konzept des MULNV zu langanhaltenden Trockenphasen
c. Aktueller Sachstand Initiative MULNV „Austausch antibiotikaresistente Bakterien“/Bericht Projektbeirat
d. Sachstandsberichte zu F&E aus den Verbänden

3. Informeller Austausch zu Gütemodellierungen mit Vertretern des LANUV

4. Verschiedenes



Entwurf für die neue Kommunalabwasserrichtlinie der EU-KOM

• Trotz vieler Erfolge Modernisierungsbedarf

• Der Fokus auf sog. restlichen Verschmutzung durch Regenwasserabflüsse, Mikroplastik und Spurenstoffe, Verschärfungen bei 
Nährstoffen sowie auf der Umsetzung des Green Deals: Energieneutralität, Treibhausgasreduzierung, Wiederverwendung von 
Wasser und Kreislaufwirtschaft. 

• Als ergänzendes Finanzierungsinstrument wird erstmal eine Erweiterte Herstellerverantwortung integriert.

• Neu auch: Delegierte Rechtsakte, Sanktionen und Informationspflichten

• Fokus auch auf Kohärenz: WRRL (Achtung: Flussgebietsspezifische Schadstoffe zukünftig beim chemischen Zustand statt 
ökologischen Zustand betrachtet) und Tochter-Rili, GWD, Green deal, Effizienz, Kosten-Nutzen-Analyse, UN-SDG

• Instrument der Abwassermanagementpläne

• Änderungen in Annex I zu Monitoringmethoden

• Zeitplan: Richtlinie soll vor der nächsten EP Wahl im Frühjahr 2024 im Amtsblatt stehen (Sehr kurze Umsetzungsfristen)

EU-Kommunalabwasserrichtlinie



Integrated Urban Wastewater Management Plans (Artikel 5 und Anhang 5)

• MS stellen bis Ende 2030 Abwassermanagementpläne für alle KA > 100.000 EW auf
• MS stellen bis Ende 2025 für KA > 10.000 < 100.000 EW eine Liste der Gebiete auf, u.a. in denen Regenwasser zu 

einer Gefährdung der Umwelt oder zur Nicht-Erfüllung von Pflichten u.a. aus der Trinkwasser-RL, Badegewässer-
RL oder der WRRL führen können

• Pläne müssen Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt durch die Abwassereinleitung 
beschreiben und Abhilfemaßnahmen vorschlagen

Mindestanforderungen:
• Beschreibung der Abflussverhältnisse und vorhandenen Kanäle
• Ziele zur Reduzierung der Gefahren aus Kanalüberläufen und Regenwasser
• Maßnahmen zur Verhinderung des Abflusses ungeklärten Niederschlagswassers in ein Gewässer

Niederschlagswasserbehandlung
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Ergebnis ad hoc-Gruppe UWWTD und agw-Mitgliederversammlung: 
• Integrated Urban Wastewater Management Plans für MS 

verpflichtend (Begriff irreführend, weil Ziele für das 
Regenwassermanagement festgelegt werden sollen). 

• Bezüglich der Niederschlagswasserbehandlung diskutieren die 
Mitglieder die 1%-Regelung bei der täglichen Schmutzfracht an 
Trockenwettertagen. Dieser Wert muss hinterfragt werden. 

• Die agw wird gebeten, dies in der AG Spurenstoffe zu 
thematisieren und einen neuen Wertvorschlag zu erarbeiten.



4. RST (Art. 8) – risikobasierter Ansatz:
• 50% der KA > 100.000 EW ab Ende 2030, ab 2035 alle
• Für KA > 10.000 EW < 100.000 EW ab Ende 2035 in Risikogebieten (TW-Entnahmen, Badegewässer oder Gewässer 

mit Verdünnungsfaktor < 10
• Ab 2040 für alle KA dieser Größenklasse Wortlaut Annex 1 Teil D Tabelle 3:

Wortlaut Artikel 8:

Vierte Reinigungsstufe (Artikel 8)
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Vierte Reinigungsstufe (Artikel 8)

Ergebnis ad hoc-Gruppe UWWTD: 
• Durch Vorschlag UWWTD sind auch Verbände von Ausbaupflicht 

betroffen, die nach 3.BWP keine Anlagen ausbauen müssen
• Zeitplan aus dem 3. BWP/MaPro für bestimmte KA kollidiert mit 

Ausbauzielen der UWWTD, Anlagen müssten vorgezogen werden 



Erweiterte Herstellerverantwortung (Art. 9)

• EPR = Extended Producer Responsibility = Erweiterte Herstellerverantwortung

• MS stellen sicher, dass Hersteller bestimmter Pharmaka und Kosmetika (�Anhang III) unter 
die erweiterte Herstellerverantwortung fallen (�Definitionen) – nicht die Patienten oder 
Apotheken

• Sie bezahlen die gesamten Kosten der Entfernung der Mikroschadstoffe und ihrer 
Abbauprodukte durch die 4. Reinigungsstufe
• Ausnahmen wenn nachweislich kein Risiko verursachend oder Menge < 2 t/a

• Hersteller müssen Organisation bilden (�Definitionen), diese wird überwacht und auditiert

Erweiterte Herstellerverantwortung (Artikel 9)
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Beschluss agw-Mitgliederversammlung: 
Die agw wird sich sowohl in der Positionierung als auch in bilateralen 
Gesprächen auf deutscher und europäischer Ebene massiv für die 
Beibehaltung der Erweiterten Herstellerverantwortung einsetzen.



Energieneutralität (Artikel 11)

Energieneutralität (Art. 11)

• Energieaudits für alle KA > 100.000 EW ab Ende 2025
• Für alle KA > 10.000 EW < 100.000 EW ab Ende 2030
• KA > 10.000 müssen erneuerbare Energien erzeugen:

• 50% des Gesamtverbrauchs im MS ab 2030
• 75% bis 2035
• 100% ab Ende 2040
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• Energieaudits für alle KA > 100.000 EW ab Ende 2025
• Für alle KA > 10.000 EW < 100.000 EW ab Ende 2030
• KA > 10.000 müssen erneuerbare Energien erzeugen:

• 50% des Gesamtverbrauchs im MS ab 2030
• 75% bis 2035
• 100% ab Ende 2040

Ergebnis ad hoc-Gruppe UWWTD und agw-Mitgliederversammlung:
• Energieneutralität grds. positiv + Beitrag zur Erreichung der Klimaziele. 
• Bereits sehr intensiv in die Minimierung des Energieverbrauchs und dem Ausbau 

der Eigenenergieerzeugung investiert. 
• Potenziale können aber noch gehoben werden, dazu kann die EU Regelung 

beitragen. 
• Wichtig: Die Eigen-Energieerzeugung ist standortabhängig und kostenintensiv, 

pro Betreiber, nicht pro Anlage zu sehen. 4. RST bzw. verschärfter Grenzwerte für 
N/P erhöhten Energiebedarf. Widerspruch zur Reduktion des Strombedarfs im 
Sinne der UWWTD. 

• Hinweis auf Energiekrise und angespannte Lage bei der Verfügbarkeit von 
Stoffen/Kostensteigerung. 

• Kollidiert mit EU-Kostenschätzung und Umsetzungfristen.



Treibhausgasreduzierung:
• Im energetischen Bereich Potenziale bei der Reduzierung von Treibhausgasen um 3,472 Mio. t CO2-e bis 2040. 

• Im Bereich Nährstoffmanagement (Bau dritte Reinigungsstufe bei KA > 100.000 EW, und bei Anlagen zwischen 10 
und 100.000 EW, wenn in sensitivem Gebiet + Effizienzsteigerung N/P) werden noch einmal 1,391 Mio. t CO2-e bis 
2040 THG-Reduktion angesetzt.

• Weitere Bereiche können auch Methan-Schlupfe betreffen (Folgenabschätzung)

• Insgesamt Reduzierung in der EU 4,86 Mio. t CO2-e bis 2040

Treibhausgasreduzierung



Überwachung (Artikel 17):
• Etablierung eines Überwachungssystems zur Überwachung relevanter Gesundheitsparameter (SARS-CoV-2, Polio, 

Influenza, u.a.) im Abwasser
• Spätestens zum 01.01.2025 Koordinierung zwischen Gesundheit/Abwasser
• Monitoring von antimikrobieller Resistenz  für Siedlungen > 100.000 Einwohner 

Überwachung
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Ergebnis ad hoc-Gruppe UWWTD 
• kontinuierliche Abwasserüberwachung von Krankheitserregern grundsätzlich 

stellt neue Aufgabe für die kommunale Abwasserentsorgung dar Probeentnahme 
kann, so zeigen die laufenden Probeverfahren auf KA durchgeführt werden. 
Kostentreiber allerdings die Analytik / nicht trivial.

• Vorschlag: Probenahme durch die Betreiber, Analyse und Kostenübernahme 
durch die Gesundheitsbehörden.



Nährstoffe

Stickstoff und Phosphor (3. Reinigungsstufe, Art. 7)
• Hier stehen über verschiedene Verweisungen neue Anforderungen an die
• Reinigungsleistung von KA > 10.000 < 100.000 p.e. � Anhang 1Teil D Tabelle 2 und 4
• Kleinere KA in durch Eutrophierung bedrohte Gebiete

• Gesamtphosphor 0,5 mg/l (1 mg)
• Gesamtstickstoff 6 mg/l (15 mg)

• Zulässige Abweichungen abhängig von der Zahl der Proben

Anhang 1, Teil D, Tabelle 2:
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Stickstoff und Phosphor (3. Reinigungsstufe, Art. 7)
• Hier stehen über verschiedene Verweisungen neue Anforderungen an die
• Reinigungsleistung von KA > 10.000 < 100.000 p.e. � Anhang 1Teil D Tabelle 2 und 4
• Kleinere KA in durch Eutrophierung bedrohte Gebiete

• Gesamtphosphor 0,5 mg/l (1 mg)
• Gesamtstickstoff 6 mg/l (15 mg)

• Zulässige Abweichungen abhängig von der Zahl der Proben (vermutlich großzügiger als 4 aus 5)

Anhang 1, Teil D, Tabelle 2:

Ad hoc-Gruppe UWWTD:
• Diskussion um Probenahme/Ausreißer (4 aus 5-Regelung). 

Prüfung soll in der AbwAG-AG erfolgen

Beschluss agw-Mitgliederversammlung: 
• Die agw wird sich bei der Umsetzung in deutsches Recht dafür 

einsetzen, dass die qualifizierte Stichprobe analog zu der 
Umsetzung in allen anderen Mitgliedstaaten abgeschafft wird und 
an deren Stelle die 24h-Mischprobe tritt.

• Die agw wird darauf hinwirken, dass die Eliminationsraten von 80-
85 % bei Stickstoff und 90 % bei Phosphor in Deutschland 
umgesetzt werden. Dies wird in den agw-AGs gespiegelt.



Zeitplan für die Umsetzung der neuen Anforderungen

Quelle: Entwurf der UWWTD, 26.10.2022



Änderung UQN-Richtlinie 
Ziel: Harmonisierung mit Green deal, z.B. Zero Pollution, EU-Chemikalienpolitik

UQN-RL:
• Aufnahme von 24 Einzelstoffen in die Liste prioritärer Stoffe: Pestizide, Arzneimittel (u.a. Diclofenac, Iboprofen, 

und Antibiotika), Industriechemikalien sowie eine Gruppe von 24 PFAS-Stoffen;
• Änderung der Umweltqualitätsnorm (UQN) für 16 Stoffe: strenger in 14 Fällen und weniger streng in zwei Fällen;
• Entwicklung einer Methodik zur Messung und Überwachung von Mikroplastik und antimikrobiellen 

Resistenzgenen in Oberflächengewässern und Grundwasser im Hinblick auf eine künftige Auflistung als 
Schadstoff;

• Streichung von 4 Stoffen aus der Liste (3 Pestizide und 1 Industriechemikalie). Grund: Wegfall einer EU-weiten 
Bedrohung

• Geänderte und neue UQN 18 Monate nach Inkrafttreten der RL wirksam

UQN-Richtlinie
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Ad hoc-Gruppe UWWTD und agw-Mitgliederversammlung
• Bitte an AG Spurenstoffe für Bewertung und Ableitung von 

Position



Annex V: Environmental Quality Standards

UQN-Richtlinie – Umweltqualitätsnormen (1)



UQN-Richtlinie – Umweltqualitätsnormen (2)



UQN-Richtlinie – Umweltqualitätsnormen (3)



Artikel 8b: Watch List

• Alle 3 Jahre Aktualisierung
• Aktuelle Liste am 26.07.2022 im Amtsblatt der EU veröffentlicht:

UQN-Richtlinie – Watch List Oberflächengewässer



Entwurf der Grundwasserrichtlinie:
• Watch List-Mechanismus für Grundwasser eingeführt (auch Mikroplastik und AMR), alle 3 Jahre

Grundwasserrichtlinie



Weiteres Vorgehen

Weiteres Vorgehen der agw:

• Bewertung der Entwürfe in einer interdisziplinär besetzten ad hoc-Gruppe mit der Herbeiführung eines 
gemeinsamen Verständnisses und der Erarbeitung einer Einschätzung/Positionierung

• Vertiefende Einschätzung in den Arbeitsgruppen

• Verständnisfragen via Nele Rosenstock

• Politische Gespräche MUNV (Schnittstelle 3. BWP), BMUV (Fokus Streichung qualifizierte Stichprobe), MdEP 
(Fokus Beibehaltung EPR)

• Abstimmung mit anderen Interessenvertretungen
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